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RS Vwgh 1993/10/13 92/03/0054
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1993

Index

50/01 Gewerbeordnung

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

GelVerkG §2 Abs1;

GewO 1973 §1 Abs2;

Rechtssatz

Die Unentgeltlichkeit allein ist nicht geeignet, das Tatbestandsmerkmal der Gewinnerzielungsabsicht und damit die

Gewerbsmäßigkeit einer Leistung von vornherein auszuschließen.
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